
dien und Bedingungen, sichtbar wird, um so 
stärker wird die Erziehungswirkung der Be
weisaufnahme auf den Angeklagten und auf 
alle Anwesenden. Bestreitet der Angeklagte 
die Begehung der Straftat oder gibt er sie 
nicht in vollem Umfang zu, so ist ihm in der 
Vernehmung Gelegenheit zu geben, ausführ
lich auch die Argumente darzulegen, die für 
seine Unschuld oder ein geringeres als das 
in der Anklage behauptete Maß seiner 
Schuld sprechen. Wird ein Geständnis ganz 
oder teilweise widerrufen, so müssen auch 
die Umstände Gegenstand der Vernehmung 
werden, die den Angeklagten zum Widerruf 
veranlaßten.

Die Vernehmung des Angeklagten ist 
Sache des Vorsitzenden. Erst danach erhal
ten die beisitzenden Richter und sodann die 
dazu berechtigten Beteiligten das Wort, um 
Fragen an den Angeklagten zu stellen.

Vernehmung von Zeugen 
Zeugen sind grundsätzlich in der Hauptver
handlung persönlich zu vernehmen (Ausnah
men regelt § 225). Die Vernehmung ist Sa
che des Vorsitzenden. Der Ablauf der Zeu
genvernehmung während der Beweisauf
nahme wird in den §§ 32 und 33 geregelt. 
Erst nachdem der Vorsitzende die Verneh
mung beendet hat, erhalten die beisitzenden 
Richter und die dazu berechtigten Beteilig
ten Gelegenheit, Fragen an die Zeugen zu 
stellen.

Das Gericht darf die Vernehmung von 
Zeugen nicht allein auf die von ihnen wahr
genommenen Ereignisse über den Ablauf 
der Straftat beschränken. Dort, wo es im 
Wissen des Zeugen liegen kann, muß das 
Gericht zielklare Fragen nach Ursachen und 
Bedingungen der Straftat, über die Persön
lichkeit des Angeklagten, seine Entwicklung 
und seinen Bewußtseinsstand stellen. Das 
muß so geschehen, daß der Zeuge durch die 
Vernehmung selbst zur Erkenntnis der Be
deutung dieser Umstände für die unter
suchte Strafsache geführt wird. Auf diese 
Weise, dient auch die Zeugenvernehmung der 
Gesellschaftswirksamkeit des Strafverfah
rens.

Damit die Zeugen auch zur Verfügung 
stehen, wenn ihre Aussagen als Beweismit
tel zu Tatsachen benötigt werden, über die 
zu einem späteren Zeitpunkt der Beweisauf

nahme verhandelt werden soll, dürfen sich 
die Zeugen nur mit Genehmigung des Vor
sitzenden vom Ort der Hauptverhandlung 
entfernen. Der Vorsitzende entläßt die Zeu
gen oder erteilt ihnen die Genehmigung zur 
zeitweiligen Entfernung vom Ort der Haupt
verhandlung erst, nachdem er den Staatsan
walt, Verteidiger und den Angeklagten dazu 
gehört hat (§ 234).

Die Vernehmung des Sachverständigen 
Liegt ein schriftliches Gutachten eines Sach
verständigen vor/ und wird dieses als voll- j л 
ständig und als ausreichende Grundlage be
trachtet, so ist in der Regel das Erscheinen 
des Sachverständigen in der Hauptverhand
lung nicht notwendig. Gibt aber ein schrift
liches Gutachten nicht eindeutig Auskunft 
über alle die Sache betreffenden wesentli
chen Umstände und wurde diesem Mangel 
auch nicht durch eine vor der Hauptver
handlung erfolgende schriftliche Ergänzung 
des Gutachtens abgeholfen, so muß der 
Sachverständige in der Hauptverhandlung 
vernommen werden.

Die Vernehmung des Sachverständigen 
ist Sache des Vorsitzenden. Erst nachdem 
der Vorsitzende die Vernehmung beendet 
hat, dürfen die beisitzenden Richter und die 
dazu berechtigten Beteiligten Fragen an den 
Sachverständigen stellen.

Damit sich der Sachverständige in der 
Hauptverhandlung gutachtlich auch zu sol
chen in sein Gebiet fallende Fragen äußern 
kann, die ursprünglich nicht in Aussicht ge
nommen waren, und damit er Gelegenheit 
hat, soweit erforderlich an den Angeklagten 
und an die Zeugen noch während der Be
weisaufnahme Fragen zu stellen, hat er das 
Recht auf Anwesenheit während der gesam
ten Hauptverhandlung. Außerdem darf er 
sich nur mit Genehmigung des Vorsitzenden 
vom Ort der Hauptverhandlung entfernen.
Vor der Entlassung des Sachverständigen 
oder vor Erteilung der Genehmigung zu 
einer zeitweiligen Entfernung vom Ort der 
Hauptverhandlung müssen der Staatsan
walt, der Verteidiger sowie der Angeklagte 
gehört werden. Das ist notwendig, um ihnen 
die Möglichkeit zu geben, bei einer späteren 
Erörterung bestimmter Tatsachen während 
der Beweisaufnahme Fragen an den Sach
verständigen zu stellen (§ 234).
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